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Es war ferner zu prilfen, ob die Weimarer Reichsverfa§§ung insgesamt und
insbesondere der Artikel3T noch unverändert in Kraft sind. ...

Was nun die Gtiltigkeit der Reichsverfassung anbetriffi, so ist zunächst festzustellen, daß die

Verfassung insgesamt durch kein späteres Gesetz der Jatre 1933 bis 1945 oder nach 1945

aufgehoben worden ist. Im Gegenteil, es sind in den Jahren 1933 bis 1945 eine Refüe von

Gesetzen erlassen worden, die Abänderungen oder Aufhebungen einzelner Bestimmungen der

Reichsverfassung axn Gegenstand hatten, z.B. das Reichsflaggengesetz vom 15. September

1935, das Gesetz zur Behebrxrg der Not von Volk rurd Reich vom 24. März 1933, das Gesetz

tiber denNeuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934. Diese Gesetze brauchten einzelne

Bestimmungen der Reichsverfassung nicht auftutreben oder abzuänder& wenn diese dtrch
gesetzliche Bestimmungen insgrsamt aufgehoben worden uräre. ...

Es fragt sich aber, ob seit Mai 1945 die Reichsverfassung aufgehoben ist'

Durch ein ausdrilckliches Gesetz ist das nicht geschehen. Auch hier ergibt sich wieder die

Frage nach der normativen Kmft des Faktischen. Es wird die Ansicht verüeten, daß durch die

bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte und die Inhaftierung der letzten

Reichsre§erung Däutschland aufgehört habe zu bestehen. Wenn das der Fall wäre, dann wilre

auf Grunä der neugeschaffenen Tatsachen die Reichsverfassung nicht mehr in Kraft.

Die erwätrnte Ansicht ist aber nicht richtig.

Durch die Besetzung Deutschlands ist das Reich lediglich in vier verschiedene

Besatzungszonen aufgeteilt worden. Damit aber hat das Reich nicht aufgehört zu

bestehen]Das geht insbesondere daraus hervor, daß die britische Regierung in London hat

erklären lassen, daß sie sich als mit Deutschland noch im Kriegszustand be{indlich betrachte.

Eine solche Erklsrungwäre üiberflüssig, wenn ein Deutsches Reich nicht mehr bestände.

In Übereinstimmung mit der Auffassung der Alliierten und der des Obersten

Finanzgerichtshofes ist auch die Strafkammer der Ansicht, daß Deutschland als Reich zu

bestehän nicht aufgehört hat. Daraus folgt, daß auch durch ein sogenanntes positives Recht

des Faktischen die Reichsverfassung nictrt außer Kraft gesetzt worden ist. (Vgl. hierzu das

Rechtsgutachten von Professor Dr. Laun in der Zeitschrift,,Versicherungswirschaft" Sonder-

Nr. 3 vom luli 1946).

Die Strafkammer stellt somit fest, daß der Artikel 37 der Reichsverfassung heute noch

unverändert gilt. ... Schon aus diesen Grründen scheitert die Drnchführung der Pdvatklage.


